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Zusammenfassung: Es wurde eine schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 
„Aying Nr. 15 ‚Göggenhofen Nordwest’“ durchzuführen. Die Bebauung 
innerhalb des Bebauungsplangebietes befindet sich im Einwirkungsbe-
reich des Straßenverkehrslärms von der Staatsstraße 2078 und des 
Gewerbelärms vom Maschinenbaubetrieb Gassner. 

Die Geräuscheinwirkungen des Gewerbelärms und des Straßenver-
kehrslärms wurden rechnerisch ermittelt, dargelegt und getrennt von-
einander anhand der städtebaulichen Orientierungswerte nach Bei-
blatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 (Mai 1987) beurteilt. 

In Kap. 6 dieses Berichts werden die Schallimmissionen beurteilt und 
Maßnahmen zum Schallschutz dargelegt, die sich im wesentlichen auf 
eine geeignete Grundrissgestaltung beziehen. Die Schallschutzmaß-
nahmen sind in der Höhe der Schallimmissionen des Straßenverkehrs 
auf der Staatsstraße 2078 begründet. 

In Kap. 7 sind Textvorschläge für Begründung und Festsetzungen zum 
Schallschutz für den Satzungstext des Bebauungsplans angegeben. 

Diese Unterlage darf nur insgesamt kopiert und weiterverwendet werden. 

3096_09_b.doc 2



Bericht Nr. ACB-0704-3096/9  

Inhalt 

1 Anlass und Aufgabenstellung .....................................................................................4 

2 Örtliche Gegebenheiten................................................................................................5 

3 Grundlagen der Untersuchung ....................................................................................6 

3.1 ... Quellenverzeichnis .....................................................................................................6 

3.2 ... Ermittlungs- und Beurteilungsgrundlagen ..................................................................7 

4 Gewerbelärm .................................................................................................................9 

4.1 ... Tatsächlicher Gewerbelärm........................................................................................9 

4.1.1 Gewerbelärm vom Maschinenbaubetrieb Gassner................................................9 

4.1.2 Gewerbelärm vom geplanten Gewerbe ...............................................................11 

4.1.3 Gewerbelärm-Emissionen....................................................................................11 

4.1.4 Immissionen von den Gewerbebetrieben ............................................................13 

4.2 ... Möglicher Gewerbelärm ...........................................................................................14 

4.2.1 Mögliche Schallemissionen .................................................................................14 

4.2.2 Mögliche Immissionen von den Gewerbebetrieben .............................................15 

5 Straßenverkehrslärm ..................................................................................................18 

5.1 ... Verkehrsmengen ......................................................................................................18 

5.2 ... Straßenverkehrslärm-Emissionen ............................................................................18 

5.3 ... Immissionen aus dem Straßenverkehr.....................................................................18 

6 Beurteilung der Lärmsituation und Maßnahmen .....................................................21 

6.1 ... Schallimmissionen gewerblicher Art.........................................................................21 

6.2 ... Schallimmissionen des öffentlichen Straßenverkehrs ..............................................21 

7 Textvorschlag für Begründung und Festsetzungen zum Schallschutz.................23 

7.1 ... Begründung zum Schallschutz .................................................................................23 

7.2 ... Festsetzungen zum Schallschutz .............................................................................24 

 

Anlagen 
 Eingabedaten 

3096_09_b.doc 3



Bericht Nr. ACB-0704-3096/9  

1 Anlass und Aufgabenstellung 

Es ist eine schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Aying Nr. 15 
‚Göggenhofen Nordwest’“ durchzuführen. Die bestehende und vorgesehene Be-
bauung innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans befindet sich im 
Einwirkungsbereich des Straßenverkehrslärms von der Staatsstraße 2078 und 
des Gewerbelärms vom Maschinenbaubetrieb Gassner. Die daraus resultierende 
Geräuschbelastung soll ermittelt, dargelegt und anhand der geltenden Vorschrif-
ten und Normen beurteilt werden. Gegebenenfalls sind Maßnahmen zum Schall-
schutz vorzuschlagen. 

Weiterhin sind Textvorschläge für die Satzung des Bebauungsplans hinsichtlich 
Begründung und Festsetzung zum Schallschutz zu erarbeiten. 
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2 Örtliche Gegebenheiten 

Die örtlichen Gegebenheiten können dem Übersichtsplan Abbildung 1 entnom-
men werden. 

 

Abbildung 1: Übersichtsplan im Maßstab 1:1500 

Staatsstraße 2078

2454

2454/2

2453

2334

Gewerbebetrieb

Fa. Gassner

MD

 
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist der rot eingerahmte Bereich 
(Grundstücke Fl.-St. 2454, 2454/2 und 2453). Das Gebiet soll als Dorfgebiet 
(MD) ausgewiesen werden. 
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3 Grundlagen der Untersuchung 

3.1 Quellenverzeichnis 

[1] Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG 
„Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge“ Fas-
sung vom 14. Mai 1990 zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
27. Juli 2001 (BGBl. I. S. 1950) 

[2] Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 27. August 1997 (BGBl. I. 
1997 S.2141; 2902; 3108, ber. 1998 S.137; 19.6.2001 S.1149; 27.7.2001 
S.1950) 

[3] DIN 18005, Teil 1 (7/2002) „Schallschutz im Städtebau – Grundlagen und 
Hinweise für die Planung“ 

[4] Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1 (5/87) „Schallschutz im Städtebau - Berech-
nungsverfahren - Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauli-
che Planung“ 

[5] „Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. 
BImSchV)“ vom 12.6.1990 

[6] „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-90“, Ausgabe 1990, 
Bundesminister für Verkehr, Abteilung Straßenbau und Allgemeines Rund-
schreiben Straßenbau Nr 14/1991, Sachgebiet: 12.1 Lärmschutz, Der Bun-
desminister für Verkehr, vom 25.4.91 

[7] TA-Lärm - Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, Sechste Allge-
meine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz, 
26.08.1998, Gemeinsames Ministerialblatt vom 28.08.1998 

[8] DIN ISO 9613-2 (Entwurf September 1997) „Dämpfung des Schalls bei der 
Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren“ (ISO 
9613-2: 1996) 

[9] VDI-Richtlinie 2571 (8/76) „Schallabstrahlung von Industriebauten“, VDI-
Handbuch Lärmminderung, VDI-Verlag GmbH, Düsseldorf 

[10] Parkplatzlärmstudie – Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplät-
zen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tief-
garagen, 4. vollständig überarbeitete Auflage, Schriftenreihe Heft 89 des 
Bayerischen Landesamts für Umweltschutz, 8/2003, ISBN 3-936385-26-2 

[11] Schallausbreitungsprogramm Cadna/A für Windows Vers. 3.4.110 der Fa. 
DataKustik, München 

[12] Flächennutzungsplan 
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[13] Bebauungsplan Aying Nr.15 „Göggenhofen Nordwest“ des Entwurfsverfas-
sers Paul Springer, Peißer Str. 10, 85653 Aying vom 17.05.2004 

[14] Bebauungsplan Ayin Nr. 15 „Göggenhofen Nordwest“ Darstellung des künf-
tigen Geltungsbereiches vom 14.07.2004 

[15] Ortsbesichtigung und Klärung der aktuellen Betriebsabläufe der Fa. Gass-
ner, 16.01.2003 

[16] Mitteilungen des Straßenbauamts München Landkreis zur Verkehrsbelas-
tung auf der Staatsstraße 2078 

 

3.2 Ermittlungs- und Beurteilungsgrundlagen 

Laut § 1 Abs. 5 Ziffer 1 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die all-
gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berück-
sichtigen. Dies gilt auch für die Zulässigkeit von Bauvorhaben innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile nach § 34 BauGB. 
Verschiedene Geräuscharten wie Gewerbe- und Verkehrslärm werden hierbei 
unterschiedlich beurteilt. Neben den allgemeinen städtebaulichen Orientierungs-
werten nach Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 [4] werden bzgl. Verkehrslärm auch 
die Grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV [5]) sowie die 
sogenannten Sanierungswerte (siehe Verkehrslärmschutzrichtlinien des Bundes) 
zur Charakterisierung der Geräuschsituation herangezogen. In Bezug auf Ge-
werbelärm sollten gegebenenfalls die konkreten Regelungen der TA Lärm zur 
Ermittlung und Beurteilung verwendet werden. 

Die städtebaulichen Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1 
betragen: 

• Im Dorfgebiet (Mischgebiet):  

o 60 dB(A) am Tage (6 – 22 Uhr) und 

o 50 dB(A) in der Nacht (22 – 6 Uhr) für Verkehrslärm und 

o 45 dB(A) in der Nacht (22 – 6 Uhr) für Gewerbelärm. 

 

Die Einhaltung oder Unterschreitung dieser Werte ist nach Beiblatt 1 zu 
DIN 18005 Teil 1 wünschenswert, um einen angemessenen Schutz vor Lärmbe-
lastungen zu erfüllen. Es handelt sich hierbei um Mittelungspegel über die ge-
samte Tageszeit von 6°° - 22°° Uhr und die gesamte Nachtzeit von 22°° - 
6°° Uhr, die außerhalb der Gebäude gelten. 

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei bestehenden Verkehrswegen, las-
sen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. 
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Zur Charakterisierung der Geräuschsituation können auch die Grenzwerte der 
Verkehrslärmschutzverordnung (16.BImSchV) herangezogen werden. Sie 
charakterisieren die bei Aus- und Neubaumaßnahmen von Straßen zumutbaren 
Beurteilungspegel. 

• Im Dorfgebiet (Mischgebiet):  

o 64 dB(A) am Tage (6 – 22 Uhr) und 

o 54 dB(A) in der Nacht (22 – 6 Uhr). 

 

Außerdem können die Sanierungsgrenzwerte nach Verkehrslärmschutzricht-
linie herangezogen werden. Bei Überschreitung dieser Grenzwerte können Mittel 
für Lärmschutzmaßnahmen bereitgestellt werden (Generell ohne rechtlichen An-
spruch, Bewilligung je nach Haushaltslage, Stadt und Land lehnen sich in der 
Regel an das Bundesverfahren an). Die Sanierungsgrenzwerte betragen 

• Im Dorfgebiet (Mischgebiet):  

o 72 dB(A) am Tage (6 – 22 Uhr) und 

o 62 dB(A) in der Nacht (22 – 6 Uhr). 

 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm zur Beurteilung von Gewerbelärm betra-
gen: 

• Im Dorfgebiet (Mischgebiet):  

o 60 dB(A) am Tage (6 – 22 Uhr) und 

o 45 dB(A) für die ungünstigste volle Nachtstunde  
  innerhalb der Zeit von 22 bis 6 Uhr. 

 

Die Richtwerte der TA Lärm sind damit identisch mit den für Gewerbelärm gel-
tenden Orientierungswerten. Allerdings gibt es Unterschiede in der Ermittlung, so 
dass die schärferen Regelungen nach TA Lärm verwendet werden, um späteren 
Beschwerdefällen vorzubeugen. 

Der Verkehrslärm wird in der vorliegenden Untersuchung nach dem exakten Ver-
fahren der Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen von 1990 (kurz RLS-90) 
ermittelt. Dies gilt sowohl für die Berechnung der Emissionspegel aus den Ver-
kehrsmengen und Fahrbahnparametern, als auch für die Schallausbreitungsbe-
rechnung. 
Der Gewerbelärm wird nach dem exakten Verfahren der ISO 9613-2 ohne mete-
orologische Korrektur, ohne spektralen Bodeneffekt und mit Mittenfrequenz 
500 Hz berechnet. 
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4 Gewerbelärm 

Die Gebäude im Bebauungsplangebiet sind vom Gewerbelärm des südlich be-
nachbarten Maschinenbaubetriebes Gassner betroffen. Da für die östlichen bei-
den Gebäude auf dem Grundstück Fl.-Nr. 2454 gewerbliche Nutzung vorgesehen 
ist, werden die restlichen Gebäude im Plangebiet zusätzlich von den Schallim-
missionen des geplanten Gewerbes beeinflusst. 

 

4.1 Tatsächlicher Gewerbelärm 

4.1.1 Gewerbelärm vom Maschinenbaubetrieb Gassner 

Der Betrieb beschäftigt sich mit 

• Ersatzteilversorgung 

• Endmontage von Recyclinggeräten (teilweise auch Pflüge) 

• Reparatur von Recyclingtechnik und Pflügen (selten auch Traktoren) 

• Versuchsbau mit vorgefertigten Teilen 

Der Landmaschinenhandel – ausgenommen Pflüge – wurde im Jahr 2000 aufge-
geben. Deshalb entfallen diverse Traktorenbewegungen und diesbezügliche Ak-
tivitäten. Altkunden werden weiterhin bedient. Der Umfang ist jedoch gering und 
geht weiter zurück. Insgesamt ist der Bedarf von Landmaschinen und deren 
Pflege rückläufig. Die Aktivitäten vor dem nördlichen Tor der Werkhalle und die 
damit verbundenen Toröffnungszeiten haben sich somit reduziert und es ist auch 
kein Anstieg mehr zu erwarten. Der Materialtransport von und zur Werkhalle ver-
läuft überwiegend innerhalb der Gebäude zwischen Innenhof und Werkhalle. 
Im Betrieb werden im Wesentlichen vorgefertigte Teile und Baugruppen verarbei-
tet, die aus anderen Betrieben angeliefert werden. Eine Verarbeitung von Rohei-
sen findet fast nicht mehr statt. 

Die Regelarbeitszeit geht von 7.30 bis 16.30 Uhr. In der Zeit von 12 bis 13 Uhr ist 
Mittagspause. 

Pro Tag ist mit 15 - 20 Mitarbeiter-Pkw und zusätzlich etwa 20 Kunden-Pkw zu 
rechnen. Zur sicheren Seite wird je Mitarbeiter-Pkw noch eine Ab- und Anfahrt in 
der Mittagszeit berücksichtigt. 

Die Fahrzeug-Bewegungen umfassen folgende Vorgänge: 

• 2 Lkw pro Tag UPS in den Innenhof zur Teilelieferung, Verladung mit 
Ladebordwand, Stapler oder per Hand 

• 2 Lkw pro Tag Spedition für Innenhof und hinteres Grundstück, Verla-
dung hauptsächlich mit dem Gabelstapler 
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• 1 Lkw pro Tag eigenes Fahrzeug, 1 mal pro Tag für Hof/hinteres 
Grundstück, Verladung hauptsächlich mit dem Gabel-
stapler 

• 1 Tieflader 2 mal im Monat für große Maschinen, Maschinen fahren selbst 
auf den Tieflader, Verladung neben Hofeinfahrt 
oder vorn an der Straße, für die Untersuchung 
wird trotz der Seltenheit zur sicheren Seite 1 
Tieflader neben der Hofeinfahrt berücksichtigt 

• 1 Lkw pro Tag Betriebsmittel (Gase, Alteisen, Müll), hinteres Grund-
stück 

• 2 Schlepper pro Tag Kunden, hinteres Grundstück 

• 2 Schlepper pro Tag Kunden, Innenhof 

• 1 eig. Gabelstapler Linde H25D (Diesel 2,5 t),  
ca. 60 min Innenhof, ca. 15 min hinteres Grundstück 

• 1 eigener Schlepper (145 PS), ca. 20 min Innenhof, ca. 20 min hinteres 
Grundstück 

Verladungen außerhalb der Halle finden in der Regel mit dem bereits aufgeführ-
ten Gabelstapler statt. In geringem Maße können Teile auch mit einem lkw-
eigenen Ladekran verladen werden. Pro Woche findet dies jedoch nur etwa 2 
mal für jeweils etwa 30 Minuten statt. Für die Berechnungen wird eine 30-
minütige Verladung mit lkw-eigenem Ladekran berücksichtigt. 

Außerdem werden die Tests der Kundenfahrzeuge auf dem hinteren Grundstück 
berücksichtigt (ca. 2 mal pro Monat mit bis zu 45 min Motorlaufzeit außerhalb der 
Halle). Für die Untersuchung werden trotz der Seltenheit 10 Minuten Motorlauf-
zeit pro Tag berücksichtigt. 

Flexen außerhalb der Halle findet nur gelegentlich und dann nur in geringem Um-
fang statt. Für die Untersuchung werden zur sicheren Seite 5 Minuten am Tag 
berücksichtigt. 

Die eigentliche Bearbeitung findet in der großen Halle statt. Als aktive Arbeitszeit 
werden 8 Stunden betrachtet. In der Nachtzeit von 22 bis 6 Uhr findet kein Be-
trieb innerhalb der Halle statt. Es wird jedoch berücksichtigt, dass Abluft und Hei-
zungsanlagen durchlaufen. Außerdem wird zur sicheren Seite 5 Minuten Gabel-
staplergeräusch im Innenhof berücksichtigt. 
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4.1.2 Gewerbelärm vom geplanten Gewerbe 

Im östlichen Bereich des Grundstücks Fl.-Nr. 2454 sind zwei Gebäude geplant, 
die gewerblich genutzt werden sollen. Vorgesehen ist Büronutzung oder ein 
Handel betreibendes Gewerbe. Relevante Schallemissionen werden im wesentli-
chen durch Pkw-Bewegungen auf den Stellplätzen im Außenbereich durch Kun-
den und Mitarbeiter hervorgerufen. 

Zur Ermittlung dieser Schallemissionen werden pauschal 20 Pkw-Stellplätze im 
Außenbereich östlich der geplanten Gebäude berücksichtigt. Für den Stellplatz-
wechsel werden die Angaben der Parkplatzlärmstudie des bayerischen Lan-
desamtes für Umweltschutz [10] für P+R-Parkplätze für den Tag von 
0,3 Bewegungen je Stellplatz und Stunde zugrundegelegt (Ein- bzw. Auspark-
vorgang). Hiermit ergeben sich pro Tag 96 Pkw-Bewegungen. Es wird davon 
ausgegangen, dass nachts keine Bewegungen stattfinden. 

 

4.1.3 Gewerbelärm-Emissionen 

Die Emissionen und zugehörige Einwirkzeiten sind im Einzelnen aus den Listen 
für Punkt-, Linien- und Flächenschallquellen der Anlage 1 zu entnehmen. Der 
Lageplan in Abbildung 2 zeigt die Lage der Schallquellen. 
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Abbildung 2: Lageplan Schallquellen (M 1:1500) 
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4.1.4 Immissionen von den Gewerbebetrieben 

Die einwirkenden Geräuschpegel werden als Beurteilungspegel Lr für die gesam-
te Tageszeit von 6 bis 22 Uhr und getrennt davon für die ungünstigste volle 
Nachtstunde innerhalb der Nachtzeit von 22 bis 6 Uhr ermittelt. Die Berechnung 
erfolgt gemäß TA Lärm nach DIN ISO 9613-2 (Entwurf September 1997), wobei 
die Abschirmungen durch Gebäude, Wände und Gelände sowie die Schallrefle-
xionen an Gebäuden und Wänden berücksichtigt werden. 

In den beiden folgenden Bildern sind die Beurteilungspegel am Tag (Abbildung 5) 
und in der Nacht (Abbildung 6) dargelegt. 

 

Abbildung 3: Beurteilungspegel des tatsächlichen Gewerbelärms am Tag (M 1:1200) 
Lärmkarte: 2 m über Boden, Fassadenpegel: höchster Wert 
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Abbildung 4: Beurteilungspegel des tatsächlichen Gewerbelärms in der Nacht (M 1:1200) 
Lärmkarte: 2 m über Boden, Fassadenpegel: höchster Wert 
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4.2 Möglicher Gewerbelärm 

4.2.1 Mögliche Schallemissionen 

Auf Wunsch der Gemeinde Aying soll zusätzlich eine Variante berechnet werden, 
die dem Gewerbebetrieb Gassner eine Schallemission im nahezu gewerbege-
bietsüblichem Rahmen unterstellt und ihm somit einen zusätzlichen Spielraum 
lässt. Hierbei soll laut Gemeinde davon ausgegangen werden, dass an der 
Grundstücksgrenze der Fa. Gassner gerade noch die Immissionsrichtwerte für 
Gewerbegebiete (GE) von 65 dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der Nacht eingehal-
ten werden. 

Für diese schalltechnischen Berechnungen wird daher nicht der reale Betrieb mit 
seinen Betriebsabläufen betrachtet. Stattdessen wird der Betrieb durch eine flä-
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chenhaft ausgedehnte Schallquelle modelliert, die bis 1 m umlaufend an die 
Grundstücksgrenze des Gewerbebetriebs heranreicht und eine Höhe von 1 m 
über Boden hat. Die Schallleistung dieser Quelle wird in der Art festgelegt, dass 
an der nördlichen Grundstücksgrenze zum Plangebiet Beurteilungspegel von 
65 dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der Nacht erreicht werden1. 

Bemerkung: 
Diese Berechnung berücksichtigt keine Flächen mit lokal unterschiedlichen E-
missionen oder Abschirmungen auf dem Betriebsgelände. Die Schallemission ist 
gleichmäßig auf dem Betriebsgelände verteilt. 

Bezüglich der Schallemission vom neu geplanten Gewerbe werden die gleichen 
Emissionsansätze wie in Kap. 4.1.2 beschrieben, berücksichtigt. 

 

4.2.2 Mögliche Immissionen von den Gewerbebetrieben 

In den beiden folgenden Bildern sind die Beurteilungspegel am Tag (Abbildung 5) 
und in der Nacht (Abbildung 6) dargelegt. 

                                                 
1 Für die Gewerbegebietsfläche der Fa. Gassner berechnet sich damit ein flächenbezogener Schallleistungspe-

gel von L“W = 64 / 49 dB(A) Tag / Nacht bei einer Fläche von 6100 m². 
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Abbildung 5: Beurteilungspegel des möglichen Gewerbelärms am Tag (M 1:1200) 
Lärmkarte: 2 m über Boden, Fassadenpegel: höchster Wert 
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Abbildung 6: Beurteilungspegel des möglichen Gewerbelärms in der Nacht (M 1:1000) 
Lärmkarte: 2 m über Boden, Fassadenpegel: höchster Wert 
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5 Straßenverkehrslärm 

5.1 Verkehrsmengen 

Nach Mitteilung des Straßenbauamts München Landkreis hat die Bundesver-
kehrszählung 2000 für die Staatsstraße 2078 an der Zählstelle am südlichen 
Ortsrand von Peiß folgende Werte ergeben: 

• Durchschnittlicher täglicher Verkehr:  DTV2000 = 11000 Kfz/24h 

• Schwerverkehr:     SV = 494 Kfz/24h 

• Maßgebliche stündliche Verkehrsmenge tags: MT = 632 Kfz/h 

• Maßgebliche stündliche Verkehrsmenge nachts: MN = 110 Kfz/h 

• Lkw-Anteil tags:     PT = 4,4 % 

• Lkw-Anteil nachts:     PT = 9,8 % 

Für die Schallberechnungen werden die obigen Verkehrsmengen um 20 % er-
höht, um die allgemeine Verkehrszunahme zu berücksichtigen. Die Lkw-Anteile 
werden unverändert beibehalten. 

 

5.2 Straßenverkehrslärm-Emissionen 

Die Emissionen berechnen sich nach RLS-90 aus den Verkehrsmengen, den 
Fahrbahneigenschaften und den zulässigen Höchstgeschwindigkeiten. Die Emis-
sionspegel können aus der Zusammenstellung der Eingabedaten in Anlage 1 
Tabelle Straße entnommen werden. 

 

5.3 Immissionen aus dem Straßenverkehr 

Die einwirkenden Geräuschpegel werden als Beurteilungspegel Lr für die gesam-
te Tageszeit von 6 bis 22 Uhr und getrennt davon für die gesamte Nachtzeit von 
22 bis 6 Uhr ermittelt. Die Berechnung erfolgt nach der RLS-90, wobei die Ab-
schirmungen durch Gebäude, Wände und Gelände sowie die Schallreflexionen 
an Gebäuden und Wänden berücksichtigt werden. 

In den beiden folgenden Bildern sind die Beurteilungspegel am Tag (Abbildung 7) 
und in der Nacht (Abbildung 8) dargelegt. 
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Abbildung 7: Beurteilungspegel Straßenverkehrslärm am Tag (M 1:1200) 
Lärmkarte: 2 m über Boden, Fassadenpegel: höchster Wert 
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Abbildung 8: Beurteilungspegel Straßenverkehrslärm in der Nacht (M 1:1200) 
Lärmkarte: 2 m über Boden, Fassadenpegel: höchster Wert 
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6 Beurteilung der Lärmsituation und Maßnahmen 

6.1 Schallimmissionen gewerblicher Art 

Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Schallimmissionen des Gewerbebe-
triebs Gassner und der Pkw-Stellflächen des geplanten Gewerbes im östlichen 
Bereich des Grundstücks Fl.-Nr. 2454 sind an den Fassaden der Bestandsge-
bäude als auch der neu geplanten Gebäude im Bebauungsplangebiet Beurtei-
lungspegel von bis zu 60 dB(A) am Tage (siehe Abbildung 3) und 39 dB(A) in der 
ungünstigsten Nachtstunde (siehe Abbildung 4) zu erwarten. Die für Dorfgebiete 
geltenden Richtwerte von 60 dB(A) am Tage und 45 dB(A) in der ungünstigsten 
Nachtstunde werden eingehalten. 

Werden die möglichen Schallemissionen gemäß der in Kap. 4.2 beschriebenen 
Annahmen zugrundegelegt, so liegen die Schallimmissionen am Tag in ver-
gleichbarer Höhe, in der Nacht ergeben sich dagegen deutliche Erhöhungen. Bei 
dieser Berechnungsvariante sind an den Fassaden der Gebäude Beurteilungs-
pegel bis zu 58 dB(A) am Tage (siehe Abbildung 5) und 43 dB(A) in der ungüns-
tigsten Nachtstunde (siehe Abbildung 6) zu erwarten. Die für Dorfgebiete gelten-
den Richtwerte von 60 dB(A) am Tage und 45 dB(A) in der ungünstigsten Nacht-
stunde werden dennoch eingehalten. 

 

6.2 Schallimmissionen des öffentlichen Straßenverkehrs 

Neu geplante Wohngebäude: 

An den vier von der Straße zurückliegenden Wohngebäuden auf dem Grund-
stück Fl.-Nr. 2454 treten Beurteilungspegel bis zu 53 dB(A) am Tag (siehe 
Abbildung 7) und 47 dB(A) in der Nacht (siehe Abbildung 8) auf. Die Orientie-
rungswerte für ein Dorfgebiet von 60 dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der Nacht 
werden damit an allen Fassaden eingehalten. 

Im Beiblatt 1 zur DIN 18 005 ist festgehalten, dass bei Beurteilungspegeln über 
45 dB(A) selbst bei nur teilweise geöffneten Fenstern ungestörter Schlaf häufig 
nicht mehr möglich ist. Wir empfehlen daher, die Fenster von Schlafräumen be-
vorzugt an den Westfassaden anzuordnen. Alternativ kann an den anderen Fas-
saden ein Ausgleich über Spaltlüftung hergestellt werden. 
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Gebäude mit gewerblicher Nutzung: 

An den lärmexponierten Ostfassaden der beiden Gebäude mit gewerblicher Nut-
zung auf dem Grundstück Fl.-Nr. 2454 ist mit Beurteilungspegeln bis zu 63 dB(A) 
am Tage (siehe Abbildung 7) zu rechnen, an allen anderen Fassaden ist der Ori-
entierungswert für den Tag eingehalten. Der für Dorfgebiete geltende Orientie-
rungswert von 60 dB(A) am Tage wird damit an den Ostfassaden um 3 dB über-
schritten. Der Grenzwert nach Verkehrslärmschutzverordnung (16.BImSchV), der 
einen abwägungsfähigen Bereich darstellen könnte, ist eingehalten. 

In der Nacht treten an den Ostfassaden der beiden gewerblich genutzten Ge-
bäude Beurteilungspegel von bis zu 57 dB(A) in der Nacht (siehe Abbildung 8) 
auf. Der nächtliche Orientierungswert von 50 dB(A) wird hier um 7 dB(A) über-
schritten. An den Nord- und Südfassaden betragen die Überschreitungen bis zu 
4 dB. Falls Betriebswohnungen eingeplant werden sollen, sind zum Lüften die-
nende Fenster von Schlafräumen nur an den Westfassaden zulässig. Hier treten 
nachts Beurteilungspegel von unter 45 dB(A) auf. 

 

Bestehende Gebäude: 

An der Ostfassade des bestehenden mittleren Gebäudes auf dem Grundstück 
Fl.-Nr. 2453 ist mit Beurteilungspegeln bis zu 59 dB(A) am Tag (siehe Abbildung 
7) und 53 dB(A) in der Nacht (siehe Abbildung 8) zu rechnen. Der für Dorfgebiete 
geltende Orientierungswert von 60 dB(A) am Tag wird eingehalten, der nächtli-
che Orientierungswert von 50 dB(A) um 3 dB überschritten. Im westlichen Be-
reich dieses Gebäudes und auch an den anderen Bestandsgebäuden wird der 
Orientierungswert sowohl am Tag als auch in der Nacht eingehalten. 
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7 Textvorschlag für Begründung und Festsetzungen zum 
Schallschutz 

7.1 Begründung zum Schallschutz 

Das Bebauungsplangebiet „Aying Nr. 15 Göggenhofen Nordwest“ liegt im Ein-
flussbereich des Straßenverkehrslärms der Staatsstraße 2078 im Osten als auch 
im Einflussbereich der Schallimmissionen des Gewerbebetriebs Gassner im Sü-
den. Hinzu kommen die Schallimmissionen des innerhalb des Bebauungsplans 
im östlichen Bereich des Grundstückes Fl.-Nr. 2454 geplanten Gewerbes. 

Die Geräuscheinwirkungen des Gewerbelärms und des Straßenverkehrslärms 
wurden rechnerisch ermittelt, dargelegt und getrennt voneinander anhand der 
städtebaulichen Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 (Mai 
1987) beurteilt. 

Bezüglich der Schallimmissionen gewerblicher Art werden an sämtlichen Gebäu-
defassaden innerhalb des Bebauungsplangebietes die Orientierungswerte für ein 
Dorfgebiet (MD) eingehalten. Dies gilt sowohl in Bezug auf die momentan vorlie-
genden gewerblichen Tätigkeiten als auch auf die möglichen Schallimmissionen 
des Gewerbebetriebs Gassner. 

Im Hinblick auf die Schallimmissionen des Straßenverkehrs der Staatsstraße 
2078 wird der städtebauliche Orientierungswert für den Tag von 60 dB(A) für ein 
Dorfgebiet (MD) an der Ostfassade der beiden östlichen Gebäude auf dem 
Grundstück Fl.-Nr. 2454 um bis zu 3 dB überschritten. Der Grenzwert nach Ver-
kehrslärmschutzverordnung (16.BImSchV), der einen abwägungsfähigen Bereich 
darstellen könnte, ist eingehalten. An allen anderen Gebäudefassaden ist der O-
rientierungswert für den Tag eingehalten. Der Orientierungswert für die Nacht 
von 50 dB(A) wird an den Ostfassaden sowie teilweise auch Nord- und Südfas-
saden der beiden östlichen Gebäude auf dem Grundstück Fl.-Nr. 2454 und des 
östlichen Wohngebäudes auf dem Grundstück Fl.-Nr. 2453 um bis zu 7 dB(A) 
überschritten. 
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7.2 Festsetzungen zum Schallschutz 

Aufgrund der hohen Schallimmissionen zur Nachtzeit, hervorgerufen durch den 
öffentlichen Straßenverkehr auf der Staatsstraße 2078, ergeben sich Anforde-
rungen an die Grundrissgestaltung sowie die Anordnung von zur Belüftung die-
nenden Fenstern von Schlaf- und Kinderzimmern. 

An folgenden Fassaden sind keine zur Belüftung dienende Fenster zulässig: 

• Ost-, Nord- und Südfassade der beiden östlichen Gebäude auf dem 
Grundstück Fl.-Nr. 2454 

• Ostfassade sowie der östliche Teil der Nordfassade des östlichen Wohn-
gebäudes auf dem Grundstück Fl.-Nr. 2453 

Alternativ können an den vorgenannten Fassaden schallgedämmte Lüftungsein-
richtungen oder verglaste Vorbauten (z.B. Wintergärten) vorgesehen werden. 
Hinsichtlich Wintergärten ist eine Wohnraumerweiterung nicht zulässig. 

Zu o.g. Anforderungen gilt die Empfehlung, die zur Belüftung dienenden Fenster 
von Schlaf- und Kinderzimmern der Gebäude im östlichen Teil des Bebauungs-
plangebiets (Fl.-Nr. 2454) möglichst nach Westen hin zu orientieren. 

 

München, den 22.07.2004 
ACCON GmbH 

 

 

 

Gerd Gottschling 
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Anlage: Eingabedaten 

Punktquellen: 

Bezeichnung M. ID Schalleistung Lw Lw / Li Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Freq. Richtw. Höhe Koordinaten
Tag Nacht Typ Wert norm. Tag Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht X Y Z

(dBA) (dBA) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz) (m) (m) (m) (m)
Dachfenster zu (01)  qhdfzu1 75.8 75.8 Li 87.0 0.0 0.0 25.0 60.00 480.00 0.00 0.00 0.0 500 (keine) 7.60 r 24.67 -37.98 16.10
Dachfenster zu (02)  qhdfzu2 75.8 75.8 Li 87.0 0.0 0.0 25.0 60.00 480.00 0.00 0.00 0.0 500 (keine) 7.60 r 44.05 -30.29 16.10
Dachfenster zu (03)  qhdfzu3 75.8 75.8 Li 87.0 0.0 0.0 25.0 60.00 480.00 0.00 0.00 0.0 500 (keine) 7.60 r 62.22 -22.86 16.10
Dachfenster offen (04)  qhdfof1 83.0 83.0 Li 87.0 0.0 0.0 0.0 1.00 480.00 0.00 0.00 0.0 500 (keine) 7.60 r 34.88 -33.98 16.10
Dachfenster offen (05)  qhdfof2 83.0 83.0 Li 87.0 0.0 0.0 0.0 1.00 480.00 0.00 0.00 0.0 500 (keine) 7.60 r 54.10 -26.18 16.10
Fenster zu Südseite (06)  qhsfzu1 74.1 74.1 Li 87.0 0.0 0.0 25.0 41.00 480.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 3.00 r 28.68 -49.74 11.50
Fenster zu Südseite (07)  qhsfzu2 74.1 74.1 Li 87.0 0.0 0.0 25.0 41.00 480.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 3.00 r 48.76 -41.52 11.50
Fenster zu Südseite (08)  qhsfzu3 74.1 74.1 Li 87.0 0.0 0.0 25.0 41.00 480.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 3.00 r 66.75 -34.14 11.50
Fenster tags gekippt / nachts zu Südseite (09)  qhsfki1 78.4 78.4 Li 87.0 0.0 0.0 10.0 3.50 480.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 3.00 r 30.93 -48.84 11.50
Fenster tags gekippt / nachts zu Südseite (10)  qhsfki2 78.4 78.4 Li 87.0 0.0 0.0 10.0 3.50 480.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 3.00 r 50.93 -40.63 11.50
Fenster tags gekippt / nachts zu Südseite (11)  qhsfki3 78.4 78.4 Li 87.0 0.0 0.0 10.0 3.50 480.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 3.00 r 69.60 -32.98 11.50
Fenster zu Westseite (12)  qhwfzu1 72.5 72.5 Li 87.0 0.0 0.0 25.0 28.00 480.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 4.00 r 17.86 -49.23 12.50
Fenster zu Westseite (13)  qhwfzu2 72.5 72.5 Li 87.0 0.0 0.0 25.0 28.00 480.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 4.00 r 13.30 -38.02 12.50
Fenster gekippt Westseite (14)  qhwfki1 73.8 73.8 Li 87.0 0.0 0.0 10.0 1.20 480.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 4.00 r 17.07 -47.28 12.50
Fenster gekippt Westseite (15)  qhwfki2 73.8 73.8 Li 87.0 0.0 0.0 10.0 1.20 480.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 4.00 r 12.42 -36.14 12.50
Tor zu Westseite (16)  qhwtzu 78.0 78.0 Li 87.0 0.0 0.0 20.0 31.50 360.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 3.50 r 15.45 -43.18 12.00
Tor offen Westseite (17)  qhwtof 98.0 98.0 Li 87.0 0.0 0.0 0.0 31.50 120.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 3.50 r 14.85 -41.79 12.00
Tor zu Nordseite (18)  qhntzu 77.3 77.3 Li 87.0 0.0 0.0 20.0 27.00 360.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 2.30 r 30.65 -21.87 10.80
Tor offen Nordseite (19)  qhntof 97.3 97.3 Li 87.0 0.0 0.0 0.0 27.00 60.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 2.30 r 32.39 -21.12 10.80
Tor zu Ostseite (20)  qhotzu 75.0 75.0 Li 87.0 0.0 0.0 20.0 16.00 240.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 2.00 r 81.19 -4.58 10.50
Tor offen Ostseite (21)  qhotof 95.0 95.0 Li 87.0 0.0 0.0 0.0 16.00 240.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 2.00 r 81.78 -6.33 10.50
Fenster zu Lack (22)  qhlfzu1 51.6 51.6 Li 73.0 0.0 0.0 20.0 1.80 480.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 2.00 r 78.14 -30.55 10.50
Fenster zu Lack (23)  qhlfzu2 51.6 51.6 Li 73.0 0.0 0.0 20.0 1.80 480.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 2.00 r 82.88 -31.84 10.50
Fenster offen Lack (24)  qhlfof1 62.0 62.0 Li 73.0 0.0 0.0 0.0 0.20 480.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 2.00 r 78.65 -31.70 10.50
Fenster offen Lack (25)  qhlfof2 62.0 62.0 Li 73.0 0.0 0.0 0.0 0.20 480.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 2.00 r 84.01 -31.43 10.50
Abluft Lack (26)  qal 60.0 60.0 Lw 60.0 0.0 0.0 480.00 0.00 60.00 0.0 500 (keine) 8.00 r 73.71 -28.09 16.50
Abluft Schleifen (27)  qas 60.0 60.0 Lw 60.0 0.0 0.0 480.00 0.00 60.00 3.0 500 (keine) 1.00 r 25.75 -51.27 9.50
Abluft Heizung 1 (28)  qah1 60.0 60.0 Lw 60.0 0.0 0.0 480.00 0.00 60.00 0.0 500 (keine) 8.00 r 28.21 -33.86 16.50
Abluft Heizung 2 (29)  qah2 60.0 60.0 Lw 60.0 0.0 0.0 480.00 0.00 60.00 0.0 500 (keine) 8.00 r 52.14 -29.99 16.50
Geräusch von Stabler (34)  qista 106.0 106.0 Lw 106.0 0.0 0.0 60.00 0.00 5.00 0.0 500 (keine) 1.00 r 94.43 -1.93 9.73
Geräusch von Schlepper (35)  qisch 108.0 108.0 Lw 108.0 0.0 0.0 20.00 0.00 0.00 0.0 500 (keine) 1.00 r 97.95 -12.52 9.66
Ladekran (39)  qikra 102.0 102.0 Lw 102.0 0.0 0.0 30.00 0.00 0.00 0.0 500 (keine) 1.00 r 99.81 18.16 10.27
Fenster zu Nordseite (40)  qhnfzu1 77.1 77.1 Li 87.0 0.0 0.0 25.0 81.00 480.00 0.00 0.00 3.0 500 (keine) 3.00 r 35.65 -20.02 11.50
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Linienquellen: 

Bezeichnung M. ID Schalleistung Lw Schalleistung Lw' Lw / Li Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Freq. Richtw. Bew. Punktquellen
Tag Nacht Tag Nacht Typ Wert norm. Tag Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht Anzahl Geschw.

(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz) Tag Nacht (km/h)
Geräusch vom Stapler (36)  qgsta 106.0 106.0 84.7 84.7 Lw 106.0 0.0 0.0 15.00 0.00 0.00 0.0 500 (keine)
Geräusch vom eigenen Schlepper (37)  qgsch 108.0 108.0 87.0 87.0 Lw 108.0 0.0 0.0 20.00 0.00 0.00 0.0 500 (keine)
Kundenfahrzeug-Test (42)  qgtest 108.0 108.0 89.9 89.9 Lw 108.0 0.0 0.0 15.00 0.00 0.00 0.0 500 (keine)
Flexen außerhalb der Halle (43)  qgflex 110.0 110.0 91.5 91.5 Lw 110.0 0.0 0.0 5.00 0.00 0.00 0.0 500 (keine)

 

Parkplätze: 

Bezeichnung M. ID Typ Lme Zähldaten Zuschlag Berechnung nach Einwirkzeit
Tag Nacht Stellpl. Beweg/h/Stellp. Dp Parkplatzart Tag Ruhe Nacht

(dBA) (dBA) Tag Nacht (dB) (min) (min) (min)
Fahr- und Abstellgeräusche Innenhof (30)  qistp ind 42.3 0.0 1 0.700 0.000 15.0 Autohof für Lkw LfU-Studie 1995 überschlägig
Stellplätze an der Hauptstraße (33)  qsp2 ind 39.7 0.0 12 0.400 0.000 3.0 P+R-Parkplatz LfU-Studie 1995 überschlägig
Stellplätze GE  PARKPLATZ ind 40.2 0.0 20 0.300 0.000 4.0 P+R-Parkplatz LfU-Studie 2003
Fahr- und Abstellgeräusche Grundstück hinten (31)  qgstp ind 41.9 0.0 1 0.625 0.000 15.0 Autohof für Lkw LfU-Studie 1995 überschlägig

 

Straßen: 

Bezeichnung M. ID Lme Zähldaten genaue Zähldaten zul. Geschw. RQ Straßenoberfl. Steig. Mehrfachrefl.
Tag Nacht DTV Str.gatt. M M p (%) p (%) Pkw Lkw Abst. Dstro Art Drefl Hbeb Abst.

(dBA) (dBA) Tag Nacht Tag Nacht (km/h) (km/h) (dB) (%) (dB) (m) (m)
Staatsstraße 2078  S1 67.4 61.0 758.0 132.0 4.4 9.8 100 RQ 10.5 0.0 1 0.0 0.0
Staatsstraße 2078  S2 62.4 56.9 758.0 132.0 4.4 9.8 50 RQ 10.5 0.0 1 0.0 0.0
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